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Anderungen
Aktualisierung, Stand 10/2024

Kurzarbeitergeld ist grundsatzlich nicht vom Regelungsbereich der FW
IntRecht Alv umfasst und wurde deshalb im FW- Abschnitt Allgemeine
Hinweise in der Auflistung zum sachlichen Geltungsbereich gestrichen. Die
Streichung von ,und Kurzarbeitergeld® in der FW 1.2 folgt aus der Anpassung
des Abschnittes Allgemeine Hinweise.

- Fw1.2

Nach dem Doppelbesteuerungsabkommen mit Frankreich ist das deutsche
Arbeitslosengeld in Frankreich zu versteuern, wenn Leistungsbezieher*innen
ihren Wohnsitz/Lebensmittelpunkt in Frankreich haben. Eine doppelte
steuerliche Belastung der Leistungsbezieher*innen ist zu vermeiden.

Daraus ergeben sich Besonderheiten fiir den Export von Arbeitslosengeld zur
Arbeitsuche in Frankreich. Die FW wurden entsprechend erganzt.

- FW1.4und9

Redaktionelle Anderungen:
- FW 1.1 Abs. 5
- FWA1.3Abs. 4

Bundesagentur fiir Arbeit, Zentrale — FGL 31



FW IntRecht Alv Seite 3 (10/2024)

Mitn. dt. Alg

Inhalt
F oL [=T U2 To 1= s PR 2
Aktualisierung, Stand 10/2024 ............oeeeiiiiiieiieiieieeeieeeeieeeeeeeeeeaeeneeeeeeennnnaeees 2
0] 0= RPN 3
Fachliche Weisungen.............oooeee 5
1. Grundsatzliche HINWEISE..........cooiiiiie e 5
1.1, AlIGEMEINES ..o e a e 5
1.2, LeiStuUNGSarten ........coooiiiiiiiii i 7
1.3. Information des ArbeitSIoSeN............uuuueimiiiiiiiiiiieeiee e 7
1.4. Landerspezifische Regelungen............ccccccoeiiiiiiiiiiii 7
Antragstellung und Ausstellung PD U2 bzw. SED UOQO0S.................. 8
Voraussetzungen flr die Mithahme des Leistungsanspruchs.......... 8
3.1. Deutscher Leistungsanspruch..........cccccccooiiiiiiiiiii e, 8
3.2. Arbeitsuche in einem anderen Mitgliedstaat....................ccoeeeeee 9
3.3. Wartefrist (4-Wochenfrist) .........c.uuueeiiiiiiii e 9
3.4. Meldung im Land der Arbeitsuche (Meldefrist) .........cccccevvviernnnnnnnn. 10
3.5. Pflichten im Staat der Arbeitsuche ... 11
3.6. Frihere GrenNZganger.........couuuuiiiiieeeiiiecee e 11
4. Mitnahmezeitraum ... 11
4.1. Beginn und Dauer des Mitnahmezeitraums................cccccvvviinnnnnne 11
4.2. Verlangerung des Mitnahmezeitraumes (Art. 64 Abs. 1 Buchst. ¢)
GV 0 s 12
4.3. Stuckelung des Mitnahmezeitraumes (Art. 64 Abs. 3 GVO).......... 13
5. Mégliche Leistungsstérungen im Ausland .............cccccoeeeeeeiennnnen, 15
5.1. Allgemeine HINWEISE............ooooiiiiiiiiii 15
5.2. Mitteilungspflichten des auslandischen Tragers und des Arbeitslosen
..................................................................................................... 15
5.3. Potentielle Leistungsstorungen .............ccceeeiiiieiiiiiiiiceee e, 16
5.4. Information des Vermittlungsbereichs Uber gemeldete Leistungs-
SIOPUNGEN ... e 17
6. RUckkehr aus dem AUSIaNd ............ooovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiees 17
6.1. Dauer der Verfugbarkeit im Ausland .................ooviiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn. 17
6.2. Einstellung von AIg-EU in COLIBRI.........cccvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 17
6.3. Information an den auslandischen Trager mit SED U014.............. 17
6.4. (Rest-) Anspruch bei Rickkehr nach Deutschland........................ 17
7. Leistungsgewahrung...........ooovviiiiiiiiiieee e 18
7.1, AlGEMEINES ... 18
7.2. Abwicklung in ELBA ... 18
7.3. Bewilligung in COLIBRI ..o 18

Bundesagentur fiir Arbeit, Zentrale — FGL 31



FW IntRecht Alv Seite 4 (10/2024)

Mitn. dt. Alg

7.4.
7.5.
7.6.

9.1.
9.2.
9.3.

9.4.

9.5.
10.

10.1.

10.2.

10.3.
11.

Abmeldung in COLIBRI...........oooviiiiie e, 19
BeSCheIde ... .o 20
Controllingdaten bei Alg-EU und Alg Bewilligungen ...................... 20
Sozialversicherung bei Bezug von AIg-EU .........ccccccoiiiiiiiiiiinnn. 20
Leistungsexport nach Frankreich ...........cccccoooeiiiiiiiiiiiecceee, 20
Grundsatze zum Recht und Verfahren ..., 20
BK- Vorlage Mitnahme ALG nach Frankreich (ID 39196).............. 21
Fragebogen zur Verlegung des Wohnsitzes/Lebensmittelpunktes
NACh FrankreiCh .........coooo oo 21
Anschreiben zur Ubersendung des Fragebogens ......................... 22
Haufig gestellte Fragen - FAQS........oooviiiiiiiiiiiiiiiiiis 22
SONAEITAIIE. ... 22
Verfahren bei vorzeitiger AUSIEISE ........ccccoeveviiiiiiiiiiieeeceeee e, 22
Leistungsexport bei AufStockern ... 22

Leistungsexport im Anschluss an eine genehmigte Ortsabwesenheit23

Erneute Mithahme des Leistungsanspruchs.............cccccceeeeeeiiinnn, 23

Bundesagentur fiir Arbeit, Zentrale — FGL 31



FW IntRecht Alv Seite 5 (10/2024)

Mitn. dt. Alg

Fachliche Weisungen
1. Grundsétzliche Hinweise
1.1. Aligemeines

(1) Nach Art. 64 GVO kann ein Arbeitsloser, der einen Anspruch auf deutsche
Leistungen bei Arbeitslosigkeit (in der Regel Alg) erworben hat, diese Leistung
zum Zweck der Arbeitsuche in einem Mitgliedstaat fir drei bis sechs Monate
weiter beziehen (Mitnahme/Export eines Leistungsanspruchs). Fur die ersten
drei Monate besteht ein Rechtsanspruch auf die Leistungsmitnahme. Dartiber
hinaus ist eine Ermessensentscheidung erforderlich.

(2) Der Arbeitslose muss die Leistungsmitnahme vor seiner Ausreise
beantragen. Bei Erflllung der Anspruchsvoraussetzungen wird ihm
grundsatzlich das Portable Document PD U2 ausgestellt. Das PD U2 ist von
seiner Rechtsnatur her eine Zusicherung im Sinne von § 34 SGB X. Danach
verpflichtet sich die Agentur fir Arbeit, bei Erfillung der Voraussetzungen
nach Art. 64 Abs. 1 GVO, Art. 55 DVO i.V.m. mit den §§ 136 ff SGB Ill, einen
Verwaltungsakt mit bestimmten Inhalten zu erlassen. Wenn sich der
Arbeitslose beim Trager im Land der Arbeitsuche arbeitsuchend meldet und
alle Voraussetzungen erflllt, wird ihm Arbeitslosengeld in einer bestimmten
Hohe und Dauer bewilligt.

(3) Die Leistungsgewahrung wird tber ELBA und COLIBRI abgewickelt (siehe
auch FW 7):

- Wenn der Arbeitslose zur Arbeitsuche ausreist, wird die Alg-Bewilligung
zunachst - rechtlich - wegen mangelnder Verfligbarkeit eingestellt.

- Wenn der Arbeitslose sich im Land der Arbeitsuche arbeitsuchend
meldet und seinen Anspruch auf die Leistungsmitnahme mit dem PD U2
nachweist, behandelt ihn der auslandische Trager wie einen eigenen
Arbeitslosen/Arbeitsuchenden. AuRerdem informiert der auslandische
Trager die Agentur fUr Arbeit Gber das Datum der Registrierung als
Arbeitsuchender. Daraufhin wird dem Arbeitslosen die mit dem PD U2
zugesicherte Leistung (Alg-EU) Gber COLIBRI bewilligt und ausgezahlt.
Alg-EU folgt grundsatzlich den Regeln des Alg und zeichnet sich neben
wenigen Besonderheiten (z. B. Verflgbarkeit kann unter bestimmten
Voraussetzungen rickwirkend flr 7 Tage unterstellt werden [Art. 64 Abs.
1 Bucht. b) GVO], Befristung auf 3-6 Monate) im Wesentlichen durch
eine andere Einstiegsnorm, Art. 64 GVO, aus.

- Die Zahlung von Alg-EU ist in der Regel nach Ende der Arbeitsuche im
Ausland in COLIBRI einzustellen und ELBA entsprechend zu
aktualisieren.

- Wenn der Arbeitslose nach Ende der Arbeitsuche im Ausland erneut die
Voraussetzungen fur einen Alg-Anspruch erflllt, ist Alg erneut in
COLIBRI zu bewilligen und ELBA entsprechend zu aktualisieren.

(4) Wenn wahrend der Arbeitsuche im Ausland "mogliche Leistungsstérungen"
auftreten (z. B. Aufnahme einer Nebenbeschaftigung oder Ablehnung eines
Arbeitsangebots), informiert der auslandische Trager die Agentur fur Arbeit
entsprechend. Uber den Alg-EU - Anspruch ist dann nach den Regeln der §§
136 ff SGB Il zu entscheiden.

(5) Alle Arbeitslosen, die vom persénlichen Geltungsbereich der GVO erfasst
werden (siehe FW Abschnitt "Allgemeine Hinweise"), kdnnen grundsatzlich
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einen erworbenen Leistungsanspruch bei einer Arbeitsuche in einem anderen
Mitgliedstaat weiterbeziehen. Folgende Ausnahmen sind zu beachten:

Fir die Drittstaatsangehorigen, die vom personlichen Geltungsbereich
der VO 883/04 erfasst werden (siehe "Allgemeine Hinweise" FW 3 Abs-
3) gilt: Die Ausstellung eines PD U2 (bzw. SED UO008) ist daran
gebunden, dass der Drittstaatsangehérige - ggf. aufgrund eines
Aufenthaltstitels — berechtigt ist, sich in dem Land der Arbeitsuche als
Arbeitsloser zu melden und rechtmalfig eine Beschaftigung auszutiben.
Portable Documents PD U2 (bzw. SEDs U008) sind fiir die
Drittstaatsangehorigen nur auszustellen, wenn der zustandige Trager im
Ausland bestatigt hat, dass die rechtlichen Voraussetzungen flir eine
Arbeitsaufnahme vorliegen. Der Nachweis ist vom Antragsteller zu
fuhren.

Fliichtlinge oder Staatenlose sind vorsorglich darauf hinzuweisen, dass
sie keine Leistungen erhalten kdnnen, wenn ihnen im Land der
Arbeitsuche keine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann oder dort die
Auslbung einer Beschaftigung nicht erlaubt werden kann.

(6) Ubersichten und Hinweise zu den aktuellen Vordrucken sowie
Geschaftsvorgangen (BUCs, Business Use Cases) und SEDs (strukturierten
elektronischen Dokumenten) sind auf den Intranetseiten der ZIntAlv
eingestellt:

Ubersicht zu den aktuellen Vordrucken (BK- Vorlagen) unter ZIntAlv >
VO 883/04 > Vordruckubersicht

Ubersicht zu den SEDs unter ZIntAlv > ADEBAR ALG > Arbeitsmittel,
Aufzahlungspunkt "Ubersicht tiber die SEDs fir den elektronischen
Austausch mit ADEBAR/EESSI"

Beschreibung und Hinweise zum Geschaftsprozess unter ZIntAlv >
ADEBAR ALG > Guidelines-Prozessleitfaden, Aufzahlungspunkt
"Guidelines zu UB_BUC_02"

Hinweise zu ADEBAR unter ZIntAlv > ADEBAR ALG > Online-Hilfe,
Aufzahlungspunkt "FAQ ADEBAR"

Auswahl der wichtigsten Dokumente fiir den Leistungsexport:

PD U2: Portable Document fir den Leistungsexport fir den Arbeitslosen
(ID 22711)

SED U007: Anforderung des Dokuments flr den Leistungsexport durch
den Trager im Land der Arbeitsuche; zugleich Mitteilung des Tages der
Meldung im Ausland

SED U008: Dokument flir den Leistungsexport fir den Trager im Land
der Arbeitsuche

SED UO009: Information vom auslandischen Trager tiber den Tag der
Registrierung im Ausland

SED U010: Information vom auslandischen Trager Uber mégliche
Leistungsstorungen

SED UO011: Information an den auslandischen Trager uber Auswirkungen
der gemeldeten Leistungsstérungen auf den Alg-Anspruch

SED U014: Information an den auslandischen Trager Uber die vorzeitige
Ruckkehr des Arbeitsuchenden nach Deutschland
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- SED U015: Information an den auslandischen Trager Uber die
Verlangerung des Mithahmezeitraums

- SED U016: Information an den auslandischen Trager Uber das Ende des
Alg- Anspruchs

1.2. Leistungsarten

Mit Ausnahme von Alg bei beruflicher Weiterbildung (§ 136 Abs. 1 Nr. 2 SGB
[) une-Kurzarbeitergeld konnen grundsétzlich alle in den Allgemeinen
Hinweisen unter FW 4 aufgefuhrten Leistungen im Rahmen des Art. 64 GVO
in einen anderen Mitgliedsstaat exportiert werden. In der Praxis dirfte jedoch
nur Alg bei Arbeitslosigkeit (§ 136 Abs. 1 Nr. 1 SGB IIl) dafir in Frage
kommen.

1.3. Information des Arbeitslosen

(1) Nach Art. 55 Abs.1 DVO hat die zustandige Agentur fir Arbeit sich zu
vergewissern, dass Arbeitslose, die Leistungen nach Art. 64 GVO in Anspruch
nehmen wollen, ausreichend Uber ihre Rechte und Pflichten informiert werden.
Eine entsprechende Beratung hat auch dann zu erfolgen, wenn Arbeitslose
anlasslich einer Vorsprache in der Agentur flir Arbeit lediglich ein Interesse an
einer Arbeitsuche im Ausland bekunden.

(2) Die allgemeine Beratung in diesem Zusammenhang (insbesondere tber
Mitnahmevoraussetzungen, Fristen, Mithahmezeitraum, Pflichten, Rickkehr
nach Deutschland) erfolgt durch den Vermittlungsbereich.

(3) Wenn eine Leistungsberatung zu den Themen: "Mitnahme/Export von
deutschen Leistungen bei Arbeitslosigkeit" oder "Leistungsanspruch bei
Ruckkehr nach Deutschland" gewlinscht wird, erfolgt diese durch das Team
Alg Plus.

(4) Wahrend des Leistungsbezuges zum Zweck der Arbeitsuche im Ausland
ist der Arbeitslose weiterhin bei seiner bisherigen Krankenkasse
krankenversichert. Fur Sachleistungen (z. B. arztliche Behandlungen,
Medikamente, Krankenhausbehandlung) bendtigt der Arbeitslose (und seine
Familienangehorigen) eine Europaische Krankenversicherungskarte. Falls er
diese Bescheinigung noch nicht erhalten hat, sollte er sie noch vor seiner
Ausreise bei seiner deutschen Krankenkasse beantragen. Fir Fragen zu
seiner Krankenversicherung ist der Arbeitslose an seine Krankenversicherung
Zu verweisen.

(5) Ruht der Anspruch zu Beginn des Mithahmezeitraums, z. B. wegen einer
Sperrzeit nach § 159 SGB |ll, so ist der Arbeitslose darauf hinzuweisen, dass
ein moéglicher Krankenversicherungsschutz unabhangig vom Beginn der
Leistungszahlung erst nach der Meldung bei der zustandigen Stelle im Land
der Arbeitsuche wirksam werden kann. Aul3erdem ist dem Arbeitslosen zu
empfehlen, sich umgehend bei seiner Krankenkasse zu erkundigen, ob ihm
durch den Ruhenszeitraum versicherungsrechtliche Nachteile entstehen
konnen und wie er ggf. einen luckenlosen Krankenversicherungsschutz
herstellen kann.

1.4. Landerspezifische Regelungen

Fir die Mitnahme des Leistungsanspruchs nach Frankreich ist FW 9 zu
beachten.
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2. Antragstellung und Ausstellung PD U2 bzw. SED U008

(1) Nach Art. 55 Abs. 1 DVO hat der Arbeitslose, der Leistungen nach Art. 64
GVO in Anspruch nehmen will, die zustéandige Agentur vor seiner Ausreise zu
informieren und das Portable Document PD U2 zu beantragen. Der Antrag
kann personlich (Eingangszone), telefonisch (Service Center) oder schriftlich
(Brief, Fax, Mail) gestellt werden. Zur Antragstellung sollte der Arbeitslose das
Formular "Antrag auf Ausstellung eines PD U2" ausfillen (BK-Vorlage ID
21587). Als Seite 2 des "Antrag auf Ausstellung eines PD U2" werden die
"Hinweise zur Arbeitsuche in einem anderen Mitgliedstaat der EU, des EWR
(Island, Liechtenstein und Norwegen) oder der Schweiz und zur
Weiterzahlung der deutschen Leistung" ausgegeben.

(2) Da die Nachsendung des PD U2 in der Regel mit einem zusatzlichen
Verwaltungsaufwand verbunden ist und haufig zu Schwierigkeiten im weiteren
Prozessverlauf flhrt, sind Antrage auf Ausstellung des PD U2 zligig zu
bearbeiten. Das PD U2 sollte dem Arbeitslosen vor der Abreise personlich
ausgehandigt werden.

(3) Auf dem Portablen Dokument PD U2 sind Authentifizierungsmerkmale
anzubringen. Siehe Abschnitt Allg. Hinw., FW 7.3.

(4) Das Dokument fiir den Leistungsexport kann auch vom Trager im Land der
Arbeitsuche angefordert werden, wenn der Arbeitslose das PD U2 bei der
Registrierung beim auslandischen Trager nicht vorgelegt hat (Art. 55 Abs. 2
DVO). Der auslandische Trager fordert das Dokument flir den Leistungsexport
ggf. Uber EESSI/ ADEBAR mit dem SED U007 an und teilt in dem SED
zugleich den Tag der Meldung/Registrierung als Arbeitsuchender im Ausland
mit. Das Team Alg Plus hat dem auslandischen Trager daraufhin Gber EESSI /
ADEBAR das SED U008 (nicht das PD U2) zu Ubersenden.

Hinweis: Der auslandische Trager tUbersendet in diesen Fallen kein SED U009
(Information Uber den Tag der Registrierung im Ausland). Das SED U009 ist
von den Teams Alg Plus nicht anzufordern.

(5) Die fur die Entstehung des Leistungsanspruchs erforderliche
Arbeitslosmeldung (§ 141 Abs. 1 SGB lll) und die Beantragung der
Leistungsmitnahme durch den Arbeitslosen vor der Ausreise aus Deutschland
kénnen nicht durch die Anforderung des SEDs fiir den Leistungsexport durch
den auslandischen Trager ersetzt werden. Art. 81 GVO greift hier nicht.

3. Voraussetzungen fiir die Mitnahme des Leistungsanspruchs
3.1. Deutscher Leistungsanspruch

(1) Ein bestehender Alg-Anspruch kann grundsatzlich exportiert werden.

(2) Auch wenn die Ausreise des Arbeitnehmers bereits vor Eintritt der
Arbeitslosigkeit erfolgt, kann das PD U2 ausgestellt werden, wenn die
Voraussetzungen fir einen Leistungsanspruch nach § 137 SGB Il - unter der
Fiktion der Arbeitslosigkeit (§ 138 SGB lllI) - vorliegen. Es ist nicht erforderlich,
dass der Alg-Anspruch bereits vor der Abreise bewilligt wurde.

Als Anwendungsfalle kommen insbesondere in Betracht, dass sich
Arbeitnehmer unmittelbar nach Beendigung des letzten
Beschaftigungsverhaltnisses oder zum Ende des letzten
Beschaftigungsverhaltnisses (z. B. wahrend eines Resturlaubs) unter
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Verklirzung der 4-wdchigen Wartefrist ins Ausland begeben. Die
Voraussetzung der Arbeitslosigkeit (§ 138 SGB Ill) wird hier erst im Ausland
erflllt.

(3) Das Ruhen eines deutschen Leistungsanspruchs nach den §§ 156-160
SGB Il fihrt auch zum Ruhen des nach Art. 64 GVO exportierten Anspruchs.

(4) Kann der Arbeitslose aus wichtigen personlichen Griinden eine
Beschaftigung nur noch im Land der Arbeitsuche (z. B. am auslandischen
Wohnort der Familie, gemeinsamer Umzug) aufnehmen, ist dies ein wichtiger
Grund fir die Ablehnung eines Arbeitsangebotes einer deutschen Agentur fir
Arbeit. Zur Beurteilung eines wichtigen Grundes sind die FW zu § 159 SGB |li
heranzuziehen.

(5) Die Mitnahme des Leistungsanspruchs setzt grundsatzlich voraus, dass
der Arbeitslose der Arbeitsverwaltung im anderen Mitgliedstaat
uneingeschrankt zur Verfigung steht und sich bemiht, seine
Beschaftigungslosigkeit zu beenden. Bei Arbeitslosen, die zu Beginn des
Mitnahmezeitraums Leistungen nach § 146 SGB Il beziehen und deren
Arbeitsunfahigkeit voraussichtlich in absehbarer Zeit beendet ist, wird die
Mitnahme des Leistungsanspruchs zugelassen.

Bis zum Ende der Arbeitsunfahigkeit sind Leistungen nach Art. 64 GVO i.V.m.
§ 146 SGB Il zu gewahren. Das Ende der Arbeitsunfahigkeit ist vom
Arbeitslosen auf geeignete Weise nachzuweisen. Nach dem Ende der
Arbeitsunfahigkeit sind die Leistungen nach Art. 64 GVO grundsatzlich erst ab
dem Tag zu gewahren, an dem sich der Arbeitslose beim auslandischen
Trager als Arbeitsuchender gemeldet hat. Wenn die Meldung beim
auslandischen Trager innerhalb der 7- tagigen Meldefrist erfolgt, hat die
Meldung eine Rickwirkung von bis zu 7 Tagen (s. FW 3.4).

(6) Die Mitnahme des Leistungsanspruchs setzt grundsatzlich voraus, dass
der Arbeitslose der Arbeitsverwaltung im anderen Mitgliedstaat
uneingeschrankt zur Verfugung steht und sich bemunht, seine
Beschaftigungslosigkeit zu beenden. In Nahtlosigkeitsfallen (§ 145 SGB Ill) ist
die Mitnahme des Leistungsanspruchs daher nicht moglich.

3.2. Arbeitsuche in einem anderen Mitgliedstaat

(1) Die Mitnahme eines deutschen Leistungsanspruchs ist nur dann zulassig,
wenn der Auslandsaufenthalt dem Zweck dient, durch die Aufnahme eines
Beschaftigungsverhaltnisses die Arbeitslosigkeit zu beenden. Es ist
unschadlich, wenn der Arbeitslose von vornherein beabsichtigt, im anderen
Mitgliedstaat zu bleiben. Das Mitnahmerecht kann nur verneint werden, wenn
gravierende Anhaltspunkte fur die fehlende Arbeitsuche vorliegen.

(2) Die Entscheidung uber die Zulassigkeit der Arbeitsuche im Ausland nach
Abs. 1 trifft der Arbeitsvermittler mit dem Ausfullen des Vordrucks
"Stellungnahme AV Leistungsmitnahme”, ID 21589.

(3) Die Entscheidung, ob die beantragte Arbeitsuche unter den persénlichen
und rdumlichen Geltungsbereich der GVO fallt und damit zulassig ist, obliegt
dem Team Alg Plus.

3.3. Wartefrist (4-Wochenfrist)

(1) GemaR Art. 64 Abs. 1 Buchst. a) Satz 1 GVO muss der Arbeitslose der
deutschen Arbeitsvermittlung vor seiner Abreise grundsatzlich 4 Wochen nach
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Beginn der Arbeitslosigkeit zur Verfugung gestanden haben (Wartefrist), damit
die erforderlichen Vermittlungsbemihungen eingeleitet werden kénnen
(Vorrang des nationalen Arbeitsmarktes). Ein Leistungsbezug wahrend dieser
4 Wochen ist nicht erforderlich.

(2) Nach Art. 64 Abs. 1 Buchst. a) Satz 2 GVO kann die zustandige Agentur
fur Arbeit dem Arbeitslosen die Abreise vor Ablauf der 4- wochigen Wartefrist
gestatten.

(3) Die Entscheidung uber die Wartefrist (Beginn, Verkirzung, Ende) trifft der
Vermittlungsbereich anhand des Vordrucks "Stellungnahme AV
Leistungsmitnahme", ID 21589. Die Stellungnahme des Vermittlungsbereichs
wird an das Team Alg Plus weitergeleitet.

(4) Auch bei einer Verklrzung der Wartefrist besteht der Alg-Anspruch
solange der Arbeitslose verfligbar ist (i. d. R. bis zum Tag vor dem
Abreisetermin). Bei einer Verkirzung der Wartefrist auf "Null" entsteht der
(exportierte) Leistungsanspruch erst mit der Verfligbarkeit des Arbeitslosen im
Land der Arbeitsuche einschliel3lich der fiktiven Vorverlegung ihres Beginns
nach Art. 64 Abs. 1 Buchst. b) GVO (Meldefrist).

3.4. Meldung im Land der Arbeitsuche (Meldefrist)

(1) Grundsatzlich lebt der Leistungsanspruch nach Art. 64 GVO erst mit der
Meldung als Arbeitsuchender bei der im Land der Arbeitsuche zustandigen

Stelle auf. Um den Arbeitslosen wahrend der Reisezeit nicht unversorgt zu

lassen, hat die Meldung im Regelfall eine Riickwirkung von bis zu 7 Tagen

(inkl. Tag der Meldung, s. Beispiele), Art. 64 Abs. 1 Buchst. b) GVO.

(2) Die Meldefrist beginnt mit dem ersten Tag, an dem der Arbeitslose der
deutschen Agentur fir Arbeit nicht mehr zur Verfligung gestanden hat und
endet am sechsten darauf folgenden Kalendertag, sofern sie nicht verlangert
wird; u. a. bei Fristende am Samstag, Sonntag oder einem im Land der
Arbeitsuche geltenden Feiertag.

Beispiele:
Ereig- Wo-  Datum
nis chen-
tag
Abreise/fehlende Verfugbarkeit ab:  Do., 09.07.2020
Ende Meldefrist: Mi., 15.07.2020
Meldung: Mi., 15.07.2020
Leistungsanspruch: Do., 09.07.2020
Abreise/fehlende Verfligbarkeit ab:  Do., 09.07.2020
Ende Meldefrist: Mi., 15.07.2020
Meldung: Fr., 17.07.2020
Leistungsanspruch ab: Fr., 17.07.2020
Abreise/fehlende Verfligbarkeit ab: Mo.,  13.07.2020
Ende Meldefrist: Mo., 20.07.2020 (Verlangerung wegen
Fristende am Sonntag)
Meldung: Mo., 20.07.2020
Leistungsanspruch ab: Mo., 13.07.2020

(3) Bei einer Ausreise im Aktionszeitraum beginnt die Meldefrist mit dem
ersten Tag nach Ende des Beschaftigungs- oder Ausbildungsverhaltnisses.
An diesem Tag wird erstmals Verfligbarkeit fiir den Leistungsanspruch
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gefordert (§ 138 SGB Ill); dieser Tag ist damit der erste Tag, an dem der
Arbeitnehmer der AA nicht mehr zur Verfligung gestanden hat. Siehe Beispiel
2zuFW 4.1.

(4) In Ausnahmefallen kann die 7-tagige Meldefrist verlangert werden (Art. 64
Abs. 1 Buchst. b) GVO). Eine Verlangerung der Meldefrist kommt
insbesondere in Betracht, wenn

- eine rechtzeitige Meldung nicht moglich war, weil die zustandige
auslandische Dienststelle zum Zeitpunkt der - nicht schuldhaft
verzdgerten - Ankunft des Arbeitslosen nicht dienstbereit war oder

- der Arbeitslose durch eine - unverzlglich angezeigte - Erkrankung an der
rechtzeitigen Meldung gehindert war.

(5) Uber die Festlegung der Meldefrist (Beginn, Ende, Verlangerung im
Ausnahmefall) entscheidet das Team Alg Plus.

3.5. Pflichten im Staat der Arbeitsuche

Der Arbeitslose muss sich bei der auslandischen Arbeitsverwaltung als
Arbeitsuchender melden und sich dem auslandischen Kontrollverfahren
unterwerfen (Art. 64 Abs. 1 Buchst. b) GVO); Details siehe FW 5.

3.6. Friihere Grenzganger

Bei vollarbeitslosen friiheren (echten und unechten) Grenzgangern ist die
Mitnahme des Alg- Anspruchs in den Staat der letzten Beschéaftigung bzw.
selbststandigen Erwerbstatigkeit moglich.

4. Mitnahmezeitraum
4.1. Beginn und Dauer des Mithahmezeitraums

(1) Gem. Art. 64 Abs. 1 Buchst. ¢) GVO kann der Leistungsanspruch fur einen
Zeitraum von 3 bis héchstens 6 Monaten zur Arbeitsuche in einen anderen
Mitgliedstaat mitgenommen/exportiert werden (Mithahmezeitraum). Auf die
Leistungsmitnahme von 3 Monaten besteht (bei Erflillung der tbrigen
Anspruchsvoraussetzungen) ein Rechtsanspruch. Dieser Zeitraum kann im
Rahmen einer Ermessensentscheidung auf héchstens 6 Monate verlangert
werden. Die Leistungsmitnahme kann bereits bei der ersten Entscheidung fur
bis zu 6 Monate genehmigt werden.

(2) Der Mithahmezeitraum betragt auch dann grundséatzlich drei Monate, wenn
die Alg-Restanspruchsdauer kirzer ist. Die Gesamtdauer der
Leistungsgewahrung nach Art. 64 GVO darf den Zeitraum nicht Uberschreiten,
fur den bei Leistungsbezug in Deutschland Anspruch bestehen wiirde. Da
aber im Voraus nicht feststeht, ob der Leistungsanspruch wahrend der
Arbeitsuche im Ausland ab Beginn des Mitnahmezeitraums (nur bei Meldung
innerhalb der 7-tagigen Meldefrist) und ohne Unterbrechungen verbraucht
wird, darf der Mithahmezeitraum nicht auf die Restanspruchsdauer zum
Zeitpunkt der Ausreise begrenzt werden.

(3) Der Mithahmezeitraum beginnt an dem Tag, an dem der Arbeitslose der
Agentur fur Arbeit "nicht mehr zur Verfligung gestanden hat" und lauft
kalendermafRig ab.

Beispiel 1: Normalfall (bei 3-monatigem Mitnahmezeitraum)

Ereignis/Sachverhalt Datum
Alg-Bezug bis: 15.10.2020
Abreise/fehlende Verfiigbarkeit ab: 16.10.2020
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Ereignis/Sachverhalt Datum
Mitnahmezeitraum: 16.10.2020 — 15.01.2021
Beispiel 2: Ausreise im Aktionszeitraum nach § 38 SGB |l
Ereignis/Sachverhalt Datum
Meldung gem. § 38 SGB IIl am: 15.09.2020
Alos’meldung und Alg-Antragstellung am:  15.09.2020
Resturlaub bis: 30.09.2020
Ausreise am: 19.09.2020
Grundanspruch auf Alg friihestens ab: 01.10.2020
Mitnahmezeitraum: 01.10.2020 - 31.12.2020
Ende Meldefrist: 07.10.2020
Meldung beim Trager im Land der Asu: 05.10.2020
Leistungsanspruch ab: 01.10.2020
Erlduterung:

Der Grundanspruch auf Alg kann frihestens am 01.10.2020 (nach dem Ende
des Beschaftigungsverhaltnisses) entstehen.

Ab 01.10.2020 wird erstmalig die Verfugbarkeit fir den Leistungsanspruch
gefordert; der Alo steht der AA nicht mehr zur Verfligung (§ 138 SGB lll), weil er
sich bereits im Ausland aufhalt; der 01.10.2020 ist der erste Tag, an dem der
Alo der AA nicht mehr zur Verfligung steht und damit der Beginn des
Mithahmezeitraums.

Die Meldefrist beginnt wie der Mithahmezeitraum am ersten Tag, an dem der
Alo der AA nicht mehr zur Verfligung gestanden hat.

(4) Auch wenn der exportierte Leistungsanspruch zu Beginn des
Mitnahmezeitraumes ruht oder die Restanspruchsdauer kiirzer als der
Mitnahmezeitraum ist, verandern sich der Beginn und der kalendermaRige
Ablauf des Mitnahmezeitraums nicht.

(5) Uber die Dauer des Mitnahmezeitraums (drei bis sechs Monate)
entscheidet der Vermittlungsbereich anhand des Vordrucks "Stellungnahme
AV Leistungsmitnahme", ID 21589. Die Stellungnahme des
Vermittlungsbereichs wird an das Team Alg Plus weitergeleitet.

(6) Uber den Beginn und das Ende des Mitnahmezeitraums entscheidet das
Team Alg Plus (korrekte Festlegung des Beginns und des Endes - z. B. darf
der Mithahmezeitraum nicht langer als sechs Monate sein).

4.2. Verlangerung des Mitnahmezeitraumes (Art. 64 Abs. 1 Buchst. c)
GVO)

(1) Wahrend der Arbeitsuche im Ausland kann der Arbeitslose formlos oder
mittels Vordruck "Antrag auf Ausstellung eines PD U2" (ID 21587) die
Verlangerung des Mithahmezeitraums beantragen. Der Antrag muss
spatestens am letzten Tag des Mitnahmezeitraums in der Agentur fir Arbeit
eingehen. Bei verspateter Antragstellung ist der Antrag abzulehnen.

Hinweis:

Der Leistungsanspruch wird grundsatzlich wahrend drei Monaten
"aufrechterhalten"; der Zeitraum von drei Monaten kann von der zustandigen
Arbeitsverwaltung auf hdchstens sechs Monate "verlangert” werden (Art. 64
Abs. 1 Buchst. ¢) GVO). Die Verlangerung ist nur méglich, solange der
mitgenommene Leistungsanspruch noch besteht (aufrechterhalten ist); die
Verlangerung muss also spatestens am letzten Tag des genehmigten
Mitnahmezeitraums beantragt werden (Eingang des Antrags in der Agentur fir
Arbeit).

Wenn der Antrag nach Ende des Mithahmezeitraums gestellt wird, tritt eine
Unterbrechung der Verfiigbarkeit nach Art. 64 GVO beim auslandischen Trager
ein, weil das "Kontrollverfahren" beim auslandischen Trager mit Ablauf des
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Mithahmezeitraums endet (Art. 64 Abs. 1 Buchst. b) GVO). Ggf. kommt eine
Stlckelung des Mithahmezeitraums in Betracht, siehe FW 4.3.

(2) Uber die Verlangerung des Mitnahmezeitraums (Ermessensentscheidung)
entscheidet der Vermittlungsbereich anhand des Vordrucks "Stellungnahme
AV Leistungsmitnahme", ID 21589. Die Stellungnahme des
Vermittlungsbereichs wird an das Team Alg Plus weitergeleitet.

(3) Uber das neue Ende des Mitnahmezeitraums entscheidet das Team Alg
Plus (korrekte Festlegung des neuen Endes - z. B. darf der Mitnahmezeitraum
insgesamt nicht langer als sechs Monate sein).

(4) Die Verlangerung des Mithnahmezeitraums wird in COLIBRI abgewickelt.

(5) Das Team Alg Plus gibt dem Arbeitslosen die Entscheidung tber die
Verlangerung des Mithahmezeitraums mit Bescheid bekannt:

- Bei einer antragsgemafen Verlangerung des Mitnahmezeitraums wird
ein Anderungsbescheid tiber COLIBRI erstellt.
- Teilablehnungen sind per Anderungsbescheid in COLIBRI zu
bescheiden.
- Vollablehnungen sind tber die BK-Vorlagenauswahl (ID 18181) zu
bescheiden.
(6) Wenn der Mitnahmezeitraum verlangert wird, ist der Trager im Land der
Arbeitsuche mittels SED U015 Uber das neue Ende des Mithnahmezeitraums
zu informieren.

4.3. Stiickelung des Mitnahmezeitraumes (Art. 64 Abs. 3 GVO)

(1) Wenn der maximale Mitnahmezeitraum (6 Monate) noch nicht verbraucht
wurde, besteht die Mdglichkeit, die Leistungsmitnahme (zwischen zwei
Beschaftigungszeiten) zu "stlickeln" (Art. 64 Abs. 3 GVO). Das heil’t, dass der
Leistungsexport durch eine Ruckkehr nach Deutschland unterbrochen werden
kann. Nach der Rickkehr nach Deutschland kann der Arbeitslose erneut die
Mitnahme seines Leistungsanspruchs beantragen. Es besteht ein
Rechtsanspruch auf die "gestlckelte Leistungsmitnahme" bis zu einer
Gesamtdauer von drei Monaten. Die Gesamtdauer des "gestickelten
Mitnahmezeitraums" darf sechs Monate nicht Uberschreiten.

(2) Der Arbeitslose hat die Agentur fur Arbeit vor der Abreise Uber die erneute
Arbeitsuche im Ausland zu informieren und erneut die Ausstellung eines
Dokuments PD U2 zu beantragen (Art. 55 Abs. 1 DVO). Nachfolgend sind die
Besonderheiten gegeniuber dem Standardprozess der erstmaligen
Beantragung der Leistungsmitnahme aufgefuhrt.

(3) Die Wartefrist (FW 3.3) muss nur einmal nach Beginn der Arbeitslosigkeit
erfullt werden.

(4) Die gestuckelte Mithahme ist nur in dasselbe Land der Arbeitsuche
moglich (Art. 64 Abs. 1 Satz 1 GVO).

(5) Uber die Dauer des Mitnahmezeitraums (Ermessensentscheidung, ob im
Rahmen der "Stlickelung" ein Mithahmezeitraum von insgesamt mehr als drei
Monaten bis maximal sechs Monaten gewahrt werden soll) entscheidet der
Vermittlungsbereich anhand des Vordrucks "Stellungnahme AV
Leistungsmitnahme". Die Stellungnahme des Vermittlungsbereichs wird an
das Team Alg Plus weitergeleitet.
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(6) Die abschlieende Entscheidung Uber die "gestlickelte
Leistungsmitnahme" (Umsetzung des Rechtsanspruchs [s. Abs. 1],
Festlegung des korrekten Beginns und Endes des "gestiickelten
Mitnahmezeitraums") trifft das Team Alg Plus.

(7) Fur die Festlegung des Mitnahmezeitraums bei der Stlickelung der
Leistungsmitnahme ist zunachst die Dauer des Mitnahmezeitraums, die
insgesamt gewahrt werden soll, von Monaten in Kalendertage umzurechnen;
hierbei ist ein Monat mit 30 Kalendertagen anzusetzen (3 Monate = 90
Kalendertage, 6 Monate = 180 Kalendertage). Der bereits "verbrauchte"
Mitnahmezeitraum ist ebenfalls in Kalendertage umzurechnen und die
Differenz zu bilden (= Restdauer fir die Mithahme). Als letzter Schritt ist dann
unter Berlcksichtigung des Beginns und der Restdauer flir die gestlickelte
Mitnahme der Mitnahmezeitraum fir die gestiickelte Mitnahme festzulegen.
Siehe Beispiel.

(8) Zur Abgrenzung der "Stlickelung des Mithahmezeitraums" von der
"erneuten Mithahme des Leistungsanspruchs" siehe FW 11.

(9) Beispiel
Beispiel zu einer gestuckelten Leistungsmitnahme:
Beschéftigung: 01.01.15 - 19.05.20
Arbeitslosigkeit/Alg-Anspruch: 20.05.20 - 01.06.20

Der Arbeitslose beantragt am 26.05.20 den Leistungsexport fir 3 Monate
ab dem 02.06.20.

Seit Eintritt der Arbeitslosigkeit hat der Arbeitslose der Vermittlung nicht 4
Wochen/28 Kalendertage zur Verfiigung gestanden (20.05. - 01.06. = 13
KTag.).

Die Wartefrist wird nach Entscheidung des Vermittlers verkirzt.

Der Mitnahmezeitraum beginnt am 02.06.20 (Ausreisetag), umfasst 3
Monate und endet am 01.09.20 (FW 4.1).

Alg-EU: 02.06.20 - 20.08.20
Meldung bei AA/Alg: 21.08.20 - 30.09.20

Der Arbeitslose beantragt am 25.09.20 den Leistungsexport mit der max.
Dauer ab 01.10.20 (Stiickelung des Mitnahmezeitraums, FW 4.3).

Seit Eintritt der Arbeitslosigkeit hat der Arbeitslose der Vermittlung mind.
4 Wochen / 28 Kalendertage zur Verfligung gestanden (20.05. - 01.06. =
13 KTag. + 21.08. - 30.09. = 41 KTag.).

Die Wartefrist ist erfillt.

Nach Entscheidung des Vermittlers wird der Mitnahmezeitraum tber
den Rechtsanspruch hinaus auf 6 Monate/180 Kalendertage verlangert.
Der Mitnahmezeitraum beginnt am 01.10.20 (Ausreisetag), umfasst 100
Kalendertage und endet am 08.01.21.

Ermittlung des Mithahmezeitraums bei gestiickelter
Leistungsmitnahme:

1. Dauer der bisherigen Leistungsmitnahme: 80 KTag. (02.06.-20.08.)
2. maximale Mitnahmedauer: 180 KTag. (6 Monate)

3. Restdauer fir die Mitnahme: 100 KTag.

4. Mitnahmezeitr. fur gestlckelte Mitnahme: 01.10.20 - 08.01.21

Alg-EU: 01.10.20 - 24.11.20
Ruckreise/Arbeit in D: 25.11.20 - 15.01.21

Der Anwendungsbereich fiir die gestiickelte Leistungsmitnahme endet,
wenn die Arbeitslosigkeit durch eine unselbststandige Beschaftigung
unterbrochen wird. Bei erneutem Eintritt der Arbeitslosigkeit ist eine
erneute Mithahme des Leistungsanspruchs nach den gleichen Regeln
wie der erste Leistungsexport moglich (FW 11).
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5. Mogliche Leistungsstorungen im Ausland
5.1. Allgemeine Hinweise

(1) Wahrend der Arbeitsuche im Ausland ist das Fortbestehen des
Leistungsanspruchs grundsatzlich nach deutschen Rechtsvorschriften zu
beurteilen. Nach Art. 55 Abs. 3 DVO hat der auslandische Trager den
Arbeitsuchenden Uber seine Pflichten im Land der Arbeitsuche zu informieren.

(2) Bezuglich der Verfugbarkeit (§§ 138 Abs. 5, 140 SGB lll) ist das Land der
Arbeitsuche so zu behandeln, als ob es Bestandteil des deutschen
Arbeitsmarktes ware.

(3) Der aushelfende auslandische Trager hat gem. Art. 55 Abs. 5 DVO
lediglich die Kontrolle des Arbeitslosen nach den fir seine eigenen
Leistungsbezieher gliltigen Rechts- und Verfahrensvorschriften durchzuflihren
(z. B. regelmaRige Meldung).

(4) Der Arbeitslose sollte sich direkt an die flr die Leistungszahlung
zustandige Agentur fur Arbeit wenden, wenn er Einwande gegen
Leistungsstérungen, die vom auslandischen Trager an die Agentur fir Arbeit
gemeldet wurden, vortragen méchte.

5.2. Mitteilungspflichten des ausldndischen Tragers und des
Arbeitslosen

(1) Der auslandische Trager ist nach Art. 64 GVO i.V.m. Art. 55 Abs. 4 Satz 2
DVO verpflichtet, wahrend der Dauer der Leistungsmitnahme der Agentur flr
Arbeit alle Umstande, die den Leistungsbezug beeinflussen kénnten
(potentielle Leistungsstorungen), mitzuteilen (insbesondere die Aufnahme
einer Beschaftigung, Ablehnung eines Arbeitsangebots, Verstdlie gegen
Kontrollvorschriften [Meldeversaumnisse] und den Eintritt einer
Arbeitsunfahigkeit).

(2) Der auslandische Trager sollte die Agentur fur Arbeit ggf. mit SED U010
Uber eine mdgliche Leistungsstérung unterrichten. Reichen die gegebenen
Informationen nicht aus, sollte die Agentur fir Arbeit vorrangig ergéanzende
Informationen direkt vom Arbeitslosen einholen.

(3) Wenn der auslandische Trager bei der Mitteilung von méglichen
Leistungsstérungen um Informationen zu den Auswirkungen auf den
deutschen Leistungsanspruch gebeten hat, ist er mit SED U011 entsprechend
zu informieren.

(4) Wenn der auslandische Trager potentielle Leistungsstérungen an den fur
die Leistungsgewahrung zustandigen Trager meldet, muss er hiertiber auch
den Arbeitslosen (mit PD U3) informieren.

(5) Nach Art. 76 Abs. 4 Satz 3 GVO besteht fur den Arbeitslosen gegentiber
dem Trager im Land der Arbeitsuche und der Agentur fiir Arbeit eine
Mitteilungspflicht Giber jede Anderung seiner persénlichen oder familiéren
Situation, die sich auf seinen exportierten Leistungsanspruch auswirkt.

(6) Die Verletzung der o. a. Informationspflicht kann angemessene
Malinahmen nach dem nationalen Recht nach sich ziehen (z. B.
Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafverfahren), Art. 76 Abs. 5 GVO.
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5.3. Potentielle Leistungsstérungen

(1) Nimmt der Arbeitslose wahrend des Leistungsbezuges im Land der
Arbeitsuche eine Beschaftigung auf, ist besonders auf die Dauer der
wochentlichen Arbeitszeit der Beschaftigung zu achten (§ 138 Abs. 3 SGB IlI).

(2) Hat die Dauer der ausgeubten Beschéaftigung weniger als 15 Stunden
wochentlich betragen, ist das vom auslandischen Trager mitgeteilte
Arbeitsentgelt ggf. in Euro umzurechnen und unter Berticksichtigung der FW
zu § 155 SGB Il wie im nationalen Recht als Nebeneinkommen zu behandeln.
Fir die Umrechnung von auslandischem Arbeitsentgelt ist gem. Art. 90 DVO
der von der Europaischen Zentralbank veréffentlichte Referenzwechselkurs zu
verwenden. Diese Wechselkurse werden auch flr das Erstattungsverfahren
fur Grenzganger bendtigt und auf der Intranetseite der ZIntAlv veréffentlicht.
Es ist der Umrechnungskurs zu verwenden, der fir den ersten Tag des
Monats veroffentlicht wurde, der dem Monat vorausgeht, in dem das
Nebeneinkommen erzielt wurde.

(3) Nimmt der Arbeitslose im Land der Arbeitsuche eine Beschaftigung oder
selbststandige Erwerbstatigkeit auf, die nach den dort geltenden
Rechtsvorschriften eine Versicherungszeit in der Arbeitslosenversicherung ist,
wird dieser Staat gemal Art. 11 Abs. 3 Buchst. a) GVO der zustandige Staat.
Geht die Beschaftigung oder selbststandige Erwerbstatigkeit noch vor dem
Ende des Mithnahmezeitraums wieder verloren, hat der auslandische Trager
grundsatzlich Leistungen nach seinen Rechtsvorschriften - ggf. unter
Berucksichtigung deutscher Versicherungs- und Leistungszeiten - zu
gewahren.

(4) Bei Ablehnung eines vom auslandischen Trager unterbreiteten
Arbeitsangebotes oder bei einem Verstoll gegen die auslandischen
Meldevorschriften (Meldeversdumnis) kdnnen wegen fehlender
Rechtsfolgenbelehrungen i.S. der Rechtsprechung des BSG zu § 159 SGB i
keine Rechtsfolgen eintreten. Eine Sachverhaltsermittlung ist daher anlasslich
der Information des auslandischen Tragers Uber die vorgenannten
Leistungsstérungen entbehrlich.

(5) An Arbeitnehmer, deren Arbeitsunfahigkeit im Ausland wahrend der Dauer
der Mitnahme des Leistungsanspruchs gemaf Art. 64 GVO eingetreten ist,
sind Leistungen nach § 146 SGB Ill zu erbringen.

(6) Der Beginn und das Ende der Arbeitsunfahigkeit sollen der Agentur fur
Arbeit von der deutschen Krankenkasse mitgeteilt werden. Wird auf andere
Weise (z. B. durch eine Mitteilung des Arbeitslosen oder des auslandischen
Kranken- oder Arbeitslosenversicherungstragers) bekannt, dass der
Arbeitslose wahrend des Auslandsaufenthalts erkrankt ist, so ist die
entsprechende Information unverzuglich der deutschen Krankenkasse mit der
Bitte um Ubersendung einer Mitteilung iiber die Dauer der Arbeitsunfahigkeit
zuzuleiten.

(7) Da die Gewahrung von Urlaub (Ortsabwesenheit) im Sinne des § 138 Abs.
5 Nr. 2 SGB Il i. V. mit der Erreichbarkeitsanordnung (EAO) den nationalen
Meldevorschriften zugerechnet wird, hangt es ausschlief3lich von den im Land
der Arbeitsuche geltenden Kontrollvorschriften ab, ob oder ggf. in welchem
Umfang eine vergleichbare Verglinstigung gewahrt wird.
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5.4. Information des Vermittlungsbereichs iliber gemeldete Leistungs-
stérungen

Wenn das Team Alg Plus Mitteilungen auslandischer Trager uber potentielle
Leistungsstorungen erhalt, ist der Vermittlungsbereich grundsatzlich dber die
gemeldeten Leistungsstorungen zu unterrichten. Bei den
"Leistungsstérungen" Arbeitsaufnahme oder Erzielung von Einkommen
braucht keine Information des Vermittlungsbereichs zu erfolgen.

6. Riickkehr aus dem Ausland
6.1. Dauer der Verfiigbarkeit im Ausland

Fir die Rickreise wird dem Arbeitslosen (anders als bei der Ausreise zur
Arbeitsuche) kein besonderer Zeitraum gewahrt, fiir den trotz der Reise (inkl.
Vor- und Nacharbeiten) Verfligbarkeit unterstellt wird. Der letzte Tag der
Verflgbarkeit im Ausland (und damit der letztmdgliche Tag mit Anspruch auf
Alg-EU) ist daher in der Regel der Tag vor dem Riickreisetag nach
Deutschland.

6.2. Einstellung von Alg-EU in COLIBRI

Alg-EU ist ggf. zum Tag nach dem letzten Tag der Verfligbarkeit im Ausland
mit dem Beendigungsgrund "Ende der Arbeitsuche im Ausland" einzustellen.
Sofern keine abweichenden Informationen vorliegen, kann unterstellt werden,
dass der Arbeitslose bis einschlieRlich des Tages vor dem Ausreisetag im
Ausland verfuigbar war.

6.3. Information an den ausldandischen Trager mit SED U014

Wenn der Arbeitslose vor Ablauf des Mithahmezeitraums nach Deutschland
zurtickgekehrt ist und der Agentur fur Arbeit bekannt ist, dass er sich beim
auslandischen Trager nicht abgemeldet hat, ist der auslandische Trager mit
SED U014 (ber die vorzeitige Rickkehr zu informieren. Grundsatzlich kann
unterstellt werden, dass sich der Arbeitslose vor seiner Riickkehr nach
Deutschland beim Trager im Land der Arbeitsuche abgemeldet hat; eine
ausdrtickliche Befragung des Arbeitslosen hinsichtlich seiner Abmeldung beim
auslandischen Trager ist nicht erforderlich.

6.4. (Rest-) Anspruch bei Riickkehr nach Deutschland

(1) Gem. Art. 64 Abs. 2 GVO verliert der Arbeitslose grundsatzlich seinen
Leistungsanspruch, wenn er erst nach Ablauf des Mithnahmezeitraums in
seinen Wohnortstaat zurlckkehrt. Er verliert seinen Leistungsanspruch jedoch
nicht, wenn die nationalen Rechtsvorschriften eine "glinstigere Regelung" als
das Erloschen vorsehen.

(2) Da die deutschen Rechtsvorschriften kein Erléschen wegen verspateter
Rulckkehr vorsehen (gem. § 161 (2) SGB Il erlischt der Anspruch nur durch
Zeitablauf), sind sie als "glinstigere Regelung" im Sinne von Art. 64 Abs. 2
GVO anzusehen. Der deutsche Leistungsanspruch erlischt deshalb nicht,
wenn der Arbeitslose erst nach Ablauf des Mithahmezeitraums nach
Deutschland zurlckkehrt.

(3) Bei Ruckkehr nach Deutschland ist grundséatzlich eine Arbeitslosmeldung
(§ 141 SGB Ill) erforderlich; Ausnahme s. Abs. 4 und 5.
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(4) Anlasslich der Ruckkehr ist § 141 Abs. 3 Nr. 1 SGB Ill (sechswodchige
Unterbrechung der Arbeitslosigkeit) mit der Malligabe anzuwenden, dass
zwischen dem letzten Tag mit Verfugbarkeit zum auslandischen Trager und
dem ersten Tag mit Verfigbarkeit zur zustadndigen Agentur nicht mehr als
sechs Wochen liegen.

(5) Ist die Arbeitslosmeldung nicht erloschen (§ 141 Abs. 3 SGB Ill), setzt die
Weiterbewilligung nach Ruckkehr voraus, dass sich der Arbeitslose den
Vermittlungsbemuhungen der zustéandigen Agentur zur Verfligung stellt. Diese
Erklarung muss nicht personlich, sondern kann auch telefonisch oder
schriftlich abgegeben werden.

Die Weiterbewilligung kann erst ab dem Tag erfolgen, ab dem der Arbeitslose
den Vermittlungsbemihungen der zustandigen Agentur erneut zur Verfiigung
steht (nicht riickwirkend).

7. Leistungsgewahrung
7.1. Allgemeines

(1) Ein gem. Art. 64 GVO zur Arbeitsuche exportierter deutscher
Leistungsanspruch ist von der Agentur fir Arbeit nach den Vorschriften des
SGB Il direkt an den Arbeitslosen auszuzahlen (Art. 64 Abs. 1. Buchst. d)
GVO). Der Arbeitslosengeldanspruch bestimmt sich grundsatzlich nach den
§§ 136 ff SGB Ill. Zusatzlich missen die Voraussetzungen nach Art. 64 GVO
erfullt sein (z. B. Beantragung vor der Ausreise, Export fir 3 bis 6 Monate).

(2) Fur den exportierten Leistungsanspruch gibt es im IT-Verfahren COLIBRI
die Leistungsart "Arbeitslosengeld gem. EG-VO i.V.m. dem SGB IlI" (Alg-EU).

(3) Alg-EU wird in entsprechender Anwendung von § 337 Abs. 1 SGB Ill auf
das deutsche oder auslandische Konto des Arbeitslosen Gberwiesen. Auf die
FW zu § 337 SGB Il wird verwiesen.

7.2. Abwicklung in ELBA

(1) Der Zeitraum, fur den wahrend der Mitnahme des Leistungsanspruchs zur
Arbeitsuche im Ausland Alg-EU bezogen wurde, ist im IT-Verfahren
ELBA-AW mit dem Zeitnachweis "ALG-EU (Arbeitslosengeld - Direktzahlung
Ausland)" zu erfassen. Bei Beginn der Mitnahme des Leistungsanspruchs ist
"ALG-EU" mit dem "von-Datum" zu erfassen. Nach Beendigung der Mitnahme
des Leistungsanspruchs ist das "bis-Datum" zu erganzen.

(2) Die Berechnungslogik fur die Minderung der Anspruchsdauer beim
Zeitnachweis "ALG-EU" entspricht der des nationalen Arbeitslosengeldes (30
Tage bei vollen Monaten).

7.3. Bewilligung in COLIBRI

(1) Bei der Ausreise des Arbeitslosen zur Arbeitsuche ist der Alg- Bezug
zunachst zu beenden. Die Bewilligung von Alg-EU ist erst zulassig, wenn der
Arbeitslose sich beim auslandischen Trager als Arbeitsuchender angemeldet
und der auslandische Trager die Agentur fur Arbeit Gber den Tag der Meldung
informiert hat (Art. 64 Abs. 1 Buchst. b) Satz 1 GVO i.V.m. Art. 55 Abs. 4 Satz
1 DVO). Erst mit der Meldung im Land der Arbeitsuche erfullt der Arbeitslose -
ggf. mit einer Ruckwirkung von 7 Tagen (inkl. Tag der Meldung) - alle
Anspruchsvoraussetzungen.
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(2) Im IT-Verfahren COLIBRI stehen fur die Bewilligung von Alg-EU folgende
drei Bewilligungsarten zur Verfigung:

- EU-Umstellungsbewilligung,

- Neubewilligung und

- Weiterbewilligung.
(3) Eine Umstellungsbewilligung erfolgt im Wesentlichen analog dem
Leistungswechsel zwischen Alg und Alg-W bei einem nahtlosen Ubergang
zwischen Alg nach dem SGB Il und Alg-EU. Vor dem Erfassen der Alg-EU -
Umstellungsbewilligung ist der Beendigungsgrund (i.d.R. Ausreise mit Export
von Arbeitslosengeld) zu 16schen.

(4) Die Neubewilligung als Bewilligungsart ist zu verwenden, wenn der
Arbeitslosengeldanspruch erst mit der Meldung im Ausland als Alg-EU
entsteht.

(5) Bei einer zeitlichen Liicke zwischen der Beendigung des deutschen
Leistungsbezuges (Alg nach dem SGB Ill) und dem Beginn des Alg-EU
Anspruchs, insbesondere wegen Uberschreitung der 7-tagigen Meldefrist, ist
die Bewilligungsart Weiterbewilligung zu verwenden.

(6) Eine Bewilligung von Alg-EU endet

- mit Ablauf des Mithahmezeitraumes oder
- mit Ablauf der Anspruchsdauer oder
- zu einem erfassten Beendigungsdatum.

Der Ablauf des Mitnahmezeitraums muss in COLIBRI als Leistungsende im
Feld "Ende Mitnahmezeitraum" eingegeben werden. Dazu bedarf es keines
Beendigungsgrundes.

(7) Wenn der Alg-EU Anspruch wahrend des Mithahmezeitraums wegen
Erschopfung der Anspruchsdauer endet, wird in COLIBRI eine
Bearbeitungsaufforderung erstellt, damit bei Bedarf eine Mitteilung an den
auslandischen Trager erfolgt. Grundsatzlich dirfte keine Mitteilung erforderlich
sein. Der auslandische Trager ist nur dann umgehend mit SED U016 Uber das
vorzeitige Leistungsende zu informieren, wenn das Leistungsende von der
Mitteilung im PD U2 (Feld 2.2.2: Anspruch fur hdchstens <xxx> Tage) bzw.
SED U008 (Voraussichtliches Ende des Anspruchs) abweicht.

(8) Bei Ruckkehr des Arbeitslosen nach Deutschland und Wechsel der
Leistungsart von Alg-EU nach Alg (nach dem SGB lll) erfolgt die Bewilligung
entsprechend den o.a. Bewilligungsarten.

7.4. Abmeldung in COLIBRI

(1) Bei der Ausreise des Arbeitslosen zur Arbeitsuche ist der Leistungsbezug
zu dem Datum, an dem der Arbeitslose der Agentur fir Arbeit nicht mehr zu
Verfugung steht, mit dem Beendigungsgrund "Ausreise mit Export von
Arbeitslosengeld" zu beenden. Die Beendigung erfolgt vorgezogen vor dem
Uberweisungstag (z. B. entsprechend dem Beendigungsgrund "Umzug").

(2) Der Bezug von Alg-EU kann - auch vor Ablauf des Mithahmezeitraumes -
mit fast allen im deutschen Leistungsrecht verwendeten Beendigungsgrinden
beendet werden.

- Ausnahmen sind: "Abbruch der MaRnahme", "Teilnahme an einer
beruflichen Bildungsmalinahme", "Ausreise mit E 303".
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- Spezieller Beendigungsgrund: Fir Falle, in denen der Leistungsbezug
vor Ablauf des Mithahmezeitraums endet, steht der Beendigungsgrund
"Ende der Arbeitsuche im Ausland" zur Verfigung.

(3) Bei allen fur die Beendigung von Alg-EU vor Ablauf des
Mitnahmezeitraums zugelassenen Beendigungsgrinden (z. B.
Arbeitsaufnahme, Ende der Arbeitsuche im Ausland) wird bei der Eingabe des
Beendigungsgrundes eine Bearbeitungsaufforderung in COLIBRI erstellt,
damit bei Bedarf eine Mitteilung an den auslandischen Trager erfolgen kann.
Unter bestimmten Voraussetzungen ist der auslandische Trager umgehend
mit SED U014 Uber die vorzeitige Ruckkehr des Arbeitslosen nach
Deutschland zu informieren, siehe FW 6.3.

7.5. Bescheide

(1) Beim Wechsel der Leistungsart Alg nach Alg-EU wird ein
Bewilligungsbescheid erstellt. Das gleiche gilt bei der Bewilligung von Alg
nach Ruckkehr des Arbeitsuchenden aus dem Ausland.

(2) Aufhebungsbescheide fur die Leistung Alg-EU werden analog zu
Alg-Aufhebungsbescheiden aus COLIBRI erstellt.

7.6. Controllingdaten bei Alg-EU und Alg Bewilligungen

(1) In COLIBRI sind Umstellungs- und Weiterbewilligungen von Alg zu Alg-
EU (und umgekehrt) mit "ohne Antragstellung und - Riickgabe" in der Maske
"Controllingdaten" zu erfassen.

(2) Neubewilligungen (hier entsteht der Arbeitslosengeldanspruch erst mit
der Meldung im Ausland als Alg-EU) und Weiterbewilligungen von Alg mit
erneuter Arbeitslosmeldung (§ 141 SGB IIl) und Antragstellung sind mit
"Antragstellung am" in der Maske "Controllingdaten" zu erfassen.

8. Sozialversicherung bei Bezug von Alg-EU

(1) Bei Bezug von Alg-EU ist der Arbeitslose wie bei normalem Alg-Bezug in
der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung zu versichern.

(2) Die Kranken-/Pflegeversicherung aufgrund des Bezugs von Alg-EU wird
erst mit der Bewilligung wirksam, ggf. rickwirkend (siehe FW 3.4).

9. Leistungsexport nach Frankreich
9.1. Grundsitze zum Recht und Verfahren

(1) Zu den libergreifenden Regelungen wird auf den Abschnitt Alg n.
ABesch/AWort, FW 6.4, verwiesen. Nachfolgend werden die Besonderheiten
fir den Export von Arbeitslosengeld zur Arbeitsuche in Frankreich
beschrieben.

(2) Das deutsche Arbeitslosengeld ist in Frankreich zu versteuern, wenn
Leistungsbezieher*innen ihren Wohnsitz/Lebensmittelpunkt in Frankreich
haben.

(3) Der jeweilige Wohnsitz/Lebensmittelpunkt hat Auswirkungen auf die
Berechnung des Leistungsentgelts.

(4) Bei der Bewilligung von Alg-EU steht in der Regel noch nicht fest, ob - und
ggf. fur welchen Zeitraum - die Leistungsbezieher*innen ihren
Wohnsitz/Lebensmittelpunkt wahrend der Arbeitsuche nach Frankreich verlegt
haben bzw. verlegen werden.
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(5) Den Leistungsbezieher*innen sind mit dem PD U2 grundsatzlich der unter
FW 9.3 naher beschriebene ,Fragebogen zur Verlegung des
Wohnsitzes/Lebensmittelpunktes nach Frankreich“ und das u. g. Anschreiben
(FW 9.4) auszuhandigen bzw. zu Ubersenden. Bei Nutzung des SEDs U008
ist entsprechend zu verfahren.

(6) Alg-EU ist grundsatzlich endgultig zu bewilligen (wenn keine Griinde fur
eine Vorschusszahlung nach § 42 SGB | vorliegen), auch wenn der
Fragebogen (noch) nicht vorliegt. Wenn der Fragebogen bei der Bewilligung
noch nicht vorliegt, ist zu unterstellen, dass die Leistungsbezieher*innen ihren
Wohnsitz/Lebensmittelpunkt in Deutschland beibehalten, wahrend sie in
Frankreich Arbeit suchen. Falls der Fragebogen bereits vorliegt, ist dieser bei
der Bewilligung von Alg-EU zu berlcksichtigen. Zur Auswertung des
Fragebogens siehe FW 9.3.

(7) Wenn Leistungsbezieher*innen ihren Wohnsitz/Lebensmittelpunkt wahrend
des Leistungsexportzeitraums von Deutschland nach Frankreich verlegen,
kénnen sie dies Uber die Riicksendung des Fragebogens glaubhaft machen.

(8) Wenn glaubhaft ist, dass der Wohnsitz/Lebensmittelpunkt von Deutschland
nach Frankreich verlegt wurde, ist das Leistungsentgelt neu zu berechnen.

(9) Wenn Leistungsbezieher*innen die Arbeitsuche in Frankreich beenden und
ihren Wohnsitz/Lebensmittelpunkt von Frankreich nach Deutschland verlegen,
ist das Leistungsentgelt bei der Bewilligung von Alg neu zu berechnen.

(10) Fir die zu erstellenden Dokumente (Fragebogen, Schreiben, Bescheid)
ist die BK- Vorlage Mithahme ALG nach Frankreich (s.u.) zu nutzen.

9.2. BK- Vorlage Mitnahme ALG nach Frankreich (ID 39196)
Uber die BK- Vorlage werden folgende Dokumente generiert:

- Fragebogen zur Verlegung des Wohnsitzes/Lebensmittelpunktes nach
Frankreich (inkl. einer Rickantwort fir die Kunden*innen),

- Anschreiben zur Ubersendung des Fragebogens,

- Schreiben fur Riuckfragen zum Fragebogen,

- Bescheid anlasslich der Entscheidung, dass abweichend von den
Angaben der/des Leistungsbeziehers*in kein
Wohnsitz/Lebensmittelpunkt in Frankreich besteht,

- Bescheid anlasslich der Bewilligung von Alg nach Rickkehr der/des
Leistungsbeziehers*in nach Deutschland (nur wenn der
Wohnsitz/Lebensmittelpunkt wahrend der Arbeitsuche nach Frankreich
verlegt worden war).

9.3. Fragebogen zur Verlegung des Wohnsitzes/Lebensmittelpunktes
nach Frankreich

(1) Uber den "Fragebogen zur Verlegung des
Wohnsitzes/Lebensmittelpunktes nach Frankreich" werden folgende Daten
erhoben:

- Angaben zum Wohnsitz/Lebensmittelpunkt in Deutschland,
- Angaben zum Wohnsitz/Lebensmittelpunkt in Frankreich,
- Angaben zur Arbeitsuche in Frankreich.

(2) Der Eingang des Fragebogens braucht nicht Gberwacht zu werden. Geht
er ein, ist er auszuwerten.
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Uber den Wohnsitz/Lebensmittelpunkt ist anhand der Gesamtumsténde des
Leistungsfalls zu entscheiden. Zweifelsfalle kénnen mit der Hotline
Internationales Recht der Arbeitslosenversicherung — Leistung Alg abgestimmt
werden.

(3) Falls der/die Leistungsbezieher*in im Fragebogen angibt, dass sie/er den
Wohnsitz/Lebensmittelpunkt nach Frankreich verlegt hat und das Team Alg
Plus nach Prifung der Gesamtumstande des Leistungsfalles zu einem
abweichenden Ergebnis gelangt, ist die Entscheidung zu begrinden.

9.4. Anschreiben zur Ubersendung des Fragebogens

Uber das Anschreiben zur Ubersendung des Fragebogens werden die
Leistungsbezieher*innen Gber wesentliche Punkte unterrichtet.
Kerninformationen sind:

- Bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes wird zunachst grundsatzlich
davon ausgegangen, dass der Wohnsitz/Lebensmittelpunkt des/der
Leistungsbeziehers*in weiterhin in Deutschland ist.

- Deshalb wird das Arbeitslosengeld zunachst auf Basis eines
pauschalierten Nettoarbeitsentgelts berechnet.

- Wenn der Wohnsitz/Lebensmittelpunkt wahrend der Arbeitsuche nach
Frankreich verlegt wird, kann ein Anspruch auf ein héheres
Arbeitslosengeld bestehen.

- Der/die Leistungsbezieher*in sollte in diesem Fall unbedingt den
ausgefullten Fragebogen zuriicksenden.

- Wenn die Prifung des Fragebogens durch die Agentur flir Arbeit ergibt,
dass der Wohnsitz/Lebensmittelpunkt nach Frankreich verlegt wurde,
wird das Arbeitslosengeld neu berechnet (ohne Abzug der
pauschalierten Lohnsteuer und des evtl. Solidaritadtszuschlags).

- Die/der Leistungsbezieher*in erhalt dann grundsatzlich einen neuen
Bescheid.

9.5. Haufig gestellte Fragen - FAQs

Auf der Intranetseite der ZIntAlv werden ggf. sukzessive FAQs verdffentlicht.
10. Sonderfille

10.1. Verfahren bei vorzeitiger Ausreise

(1) Reist der Arbeitslose tatsachlich vor Beginn des Mithahmezeitraums, den
er beantragt hatte und flir den das PD U2 ausgestellt wurde, aus, ist der
Mitnahmezeitraum zu berichtigen.

(2) Der Arbeitslose ist tGiber den Bewilligungsbescheid (sofern noch kein
Bewilligungsbescheid erstellt wurde) oder lber einen Anderungsbescheid
Uber den korrekten Mithahmezeitraum zu informieren. Ihm ist kein berichtigtes
PD U2 auszustellen.

(3) Der auslandische Trager ist mit SED U015 Uber den veranderten
Mitnahmezeitraum zu informieren.

10.2. Leistungsexport bei Aufstockern

(1) Aufstocker sind Bezieher von Arbeitslosengeld, die erganzend Blrgergeld
erhalten. Die Mithnahme des Blirgergeld- Anspruchs zur Arbeitsuche gem. Art.
64 GVO ist nicht méglich. Das gilt auch fur Aufstocker (d.h. bei Aufstockern
kann nur der Alg- Anspruch exportiert werden).
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(2) Das zustandige Jobcenter wird unverzlglich vom Vermittler Gber die
Antragstellung, den geplanten Exportzeitraum des Alg-Anspruchs und das
geplante Ausreisedatum informiert. Im Zusammenhang mit der Ausstellung
des Dokuments PD U2 und der Abmeldung aus COLIBRI ist das zustandige
Jobcenter zusatzlich vom Team Alg Plus uber die vorgenannten Punkte zu
informieren.

10.3. Leistungsexport im Anschluss an eine genehmigte
Ortsabwesenheit

Wahrend einer Ortsabwesenheit gem. § 138 Abs. 5 Nr. 2 SGB Il i.V.m. der
Erreichbarkeitsanordnung (EAQ) bzw. nahtlos im Anschluss daran ist der
Leistungsexport gem. Art. 64 GVO nicht zulassig. Der Arbeitslose muss vor
der Mithahme seines Leistungsanspruchs an seinen deutschen Wohnsitz
zurtickgekehrt sein und die Voraussetzungen fir einen Anspruch auf Alg
erneut (inkl. Verfligbarkeit) erflllt haben.

11. Erneute Mitnahme des Leistungsanspruchs

(1) Nach Art. 64 Abs. 3 GVO kann ein Leistungsanspruch zwischen zwei
Beschaftigungszeiten nur einmal fir die Dauer von drei bis maximal sechs
Monaten (Ermessensentscheidung) zur Arbeitsuche in einen anderen
Mitgliedstaat mitgenommen/exportiert werden. Eine "Stickelung" des
Leistungsexports ist moglich (siehe FW 4.3).

(2) Uber den "gestlickelten" Leistungsexport hinaus ist eine erneute
Leistungsmitnahme zur Arbeitsuche in einem anderen Mitgliedstaat von drei
bis maximal sechs Monaten dann mdglich, wenn seit der letzten
Inanspruchnahme der Leistungsmitnahme eine unselbststandige
Beschiftigung, die zur Beendigung der Arbeitslosigkeit flhrte, in einem
Mitgliedstaat ausgelibt wurde. Zum Beispiel kdnnen Zeiten nach § 26 Abs. 2
SGB lll mangels Beschaftigungscharakter diese Voraussetzung nicht erfillen.
Die Versicherungspflicht der Beschaftigung oder die Erfullung einer neuen
Anwartschaftszeit ist nicht erforderlich.

Bundesagentur fiir Arbeit, Zentrale — FGL 31



	Änderungen
	Aktualisierung, Stand 10/2024

	Inhalt
	Fachliche Weisungen
	1. Grundsätzliche Hinweise
	1.1. Allgemeines
	1.2. Leistungsarten
	1.3. Information des Arbeitslosen
	1.4. Länderspezifische Regelungen

	2. Antragstellung und Ausstellung PD U2 bzw. SED U008
	3. Voraussetzungen für die Mitnahme des Leistungsanspruchs
	3.1. Deutscher Leistungsanspruch
	3.2. Arbeitsuche in einem anderen Mitgliedstaat
	3.3. Wartefrist (4-Wochenfrist)
	3.4. Meldung im Land der Arbeitsuche (Meldefrist)
	3.5. Pflichten im Staat der Arbeitsuche
	3.6. Frühere Grenzgänger

	4. Mitnahmezeitraum
	4.1. Beginn und Dauer des Mitnahmezeitraums
	4.2. Verlängerung des Mitnahmezeitraumes (Art. 64 Abs. 1 Buchst. c) GVO)
	4.3. Stückelung des Mitnahmezeitraumes (Art. 64 Abs. 3 GVO)

	5. Mögliche Leistungsstörungen im Ausland
	5.1. Allgemeine Hinweise
	5.2. Mitteilungspflichten des ausländischen Trägers und des Arbeitslosen
	5.3. Potentielle Leistungsstörungen
	5.4. Information des Vermittlungsbereichs über gemeldete Leistungs-störungen

	6. Rückkehr aus dem Ausland
	6.1. Dauer der Verfügbarkeit im Ausland
	6.2. Einstellung von Alg-EU in COLIBRI
	6.3. Information an den ausländischen Träger mit SED U014
	6.4. (Rest-) Anspruch bei Rückkehr nach Deutschland

	7. Leistungsgewährung
	7.1. Allgemeines
	7.2. Abwicklung in ELBA
	7.3. Bewilligung in COLIBRI
	7.4. Abmeldung in COLIBRI
	7.5. Bescheide
	7.6. Controllingdaten bei Alg-EU und Alg Bewilligungen

	8. Sozialversicherung bei Bezug von Alg-EU
	9. Leistungsexport nach Frankreich
	9.1. Grundsätze zum Recht und Verfahren
	9.2. BK- Vorlage Mitnahme ALG nach Frankreich (ID 39196)
	9.3. Fragebogen zur Verlegung des Wohnsitzes/Lebensmittelpunktes nach Frankreich
	9.4. Anschreiben zur Übersendung des Fragebogens
	9.5. Häufig gestellte Fragen - FAQs

	10. Sonderfälle
	10.1. Verfahren bei vorzeitiger Ausreise
	10.2. Leistungsexport bei Aufstockern
	10.3. Leistungsexport im Anschluss an eine genehmigte Ortsabwesenheit

	11. Erneute Mitnahme des Leistungsanspruchs


